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I. EINLEITUNG 
 

Die Kommission hat am 28. Oktober 2010 den Vorschlag für eine Verordnung (EU) 
Nr. […/….] des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1406/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs1 
vorgelegt. 
 
Dieser Vorschlag war Gegenstand eines Sachstandsberichts, der dem Rat (Verkehr, Tele-
kommunikation und Energie) am 31. März 2011 vorgelegt wurde. Den Ministern wurden 
dabei zwecks Weichenstellung für die Prüfung des Vorschlags durch die Vorbereitungs-
gremien des Rates zwei Fragen vorgelegt2. 
 
Der Rat (Verkehr, Telekommunikation und Energie) hat am 16. Juni 2011 eine allgemeine 
Ausrichtung zu dem Vorschlag angenommen3. 
 
Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt in erster Lesung am 15. Dezember 2011 
festgelegt4. 
 
Im Anschluss an die Abstimmung im Europäischen Parlament fanden Verhandlungen zwi-
schen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission im Hinblick auf eine Eini-
gung zu dem Vorschlag statt. Eine Einigung wurde am 12. April 2012 erzielt; sie wurde 
anschließend am 17. April 2012 vom Ausschuss der Ständigen Vertreter und am 24. April 
2012 vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des Europäischen Parlaments 
gebilligt. 
 
Auf dieser Grundlage und im Anschluss an die Überarbeitung des Textes durch die Rechts- 
und Sprachsachverständigen hat der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
nach Artikel 294 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) am 
[4. Oktober 2012] seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt. 

                                                 
1 Dok. 15717/10. 
2 Dok. 7644/11. 
3 Dok. 11769/11. 
4 T7-0581/2011. 
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Bei seinen Beratungen hat der Rat der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses5 gebührend Rechnung getragen. Der Ausschuss der Regionen hat mitge-
teilt, dass er nicht Stellung nehmen möchte. 
 

II. ANALYSE DES STANDPUNKTS IN ERSTER LESUNG 
 
1. Allgemeines 
 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung sollen die Aufgaben der Europäischen Agentur für die 
Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) erweitert werden, damit neuen Erfordernissen und den 
Entwicklungen auf Unions- und internationaler Ebene Rechnung getragen werden kann, die 
sich insbesondere aus der Verabschiedung des dritten Regelungspakets zur Seeverkehrs-
sicherheit ergeben. Ferner wird eine Anpassung der Leitungsstruktur der Agentur angestrebt, 
vor allem vor dem Hintergrund einer externen Bewertung, die 2007 in Auftrag gegeben 
worden war. 
 
Der Rat stimmt zwar den mit dem Vorschlag verfolgten Zielen der Kommission zu, nämlich 
Anpassung der Aufgaben und der Leitungsstruktur der EMSA an neue Umstände, sein Stand-
punkt beinhaltet jedoch umfangreiche Änderungen an dem ursprünglichen Vorschlag. Insbe-
sondere ist der Rat der Ansicht, dass mit dem Kommissionsvorschlag der Notwendigkeit nicht 
ausreichend Rechnung getragen wird, dass das Kerngeschäft der EMSA – die Sicherheit des 
Seeverkehrs – weiterhin im Mittelpunkt stehen muss. Nach Auffassung des Rates ist es in 
einer Zeit der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen ganz besonders wichtig, 
diese Ressourcen nicht auf zu viele neue Aufgaben zu verteilen; die Tätigkeit der EMSA 
sollte sich vielmehr auf die Bereiche konzentrieren, in denen die Agentur über bewährte und 
anerkannte Sachkompetenz und Instrumente verfügt. Daher hat sich der Rat für einen Ansatz 
entschieden, bei dem die Ziele der Agentur klar festgelegt werden. Außerdem werden die 
Aufgaben der Agentur in Hauptaufgaben und Nebenaufgaben unterschieden. Nebenaufgaben 
würden von der Agentur nur nach einer eingehenden Prüfung der Kostenwirksamkeit 
durchgeführt. 
 
Aufgrund dieses Ansatzes bewirkt der Standpunkt des Rates in erster Lesung eine umfassende 
Änderung des ursprünglichen Kommissionsvorschlags in der Weise, dass Textteile neu for-
muliert und mehrere Bestimmungen gestrichen wurden. 

                                                 
5 ABl. C 107 vom 6.4.2011, S. 68. 
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2. Standpunkt des Rates zu den Abänderungen des Parlaments in einigen Kernpunkten 
 

(i) Ziele der Agentur 
 
Das Parlament hat vorgeschlagen, dass die Agentur den Mitgliedstaaten und der Kom-
mission die erforderliche wissenschaftlich-technische Unterstützung und hochwertiges 
Fachwissen zur Verfügung stellen sollte, damit diese die Rechtsvorschriften der Union 
ordnungsgemäß anwenden können, und zwar im Hinblick auf eine hohe, einheitliche 
und wirksame Sicherheit und Gefahrenabwehr im Seeverkehr und mittels Nutzung ihrer 
bestehenden Unterstützungskapazitäten im Bereich der Verhütung und Bekämpfung von 
Meeresverschmutzung, einschließlich durch Offshore-Erdöl- und -Erdgasanlagen, sowie 
mit Blick auf den Aufbau eines Europäischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen (Abän-
derung 29). Die Ziele stellen die erstrangigen Zuständigkeiten der Agentur dar und 
müssen vorrangig verwirklicht werden (Abänderung 30). 
 
Der Rat begrüßt die vom Parlament vorgeschlagene klare Beschreibung der Ziele der 
Agentur und die Priorisierung der Aufgaben. Beide Abänderungen gehen im Wesent-
lichen in dieselbe Richtung wie die allgemeine Ausrichtung des Rates. Darüber hinaus 
erkennt der Rat an, dass es angebracht ist, die Erleichterung der Errichtung des euro-
päischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen zu einem Gesamtziel der Tätigkeiten der 
Agentur zu machen. 
 
Der Rat ist jedoch nicht bereit, die Erweiterung der Aufgaben der Agentur auf die 
Verhütung der Verschmutzung durch Offshore-Erdöl- und -Gasanlagen zu akzeptieren 
(siehe nachstehend Nummer 2 Ziffer ii Buchstabe c); deshalb wurde dieser Teil der 
Abänderung des Parlaments nicht in den Standpunkt des Rates aufgenommen. Ferner 
befürwortet der Rat eine eindeutigere Priorisierung der Aufgaben und unterscheidet 
daher in seinem Standpunkt zwischen Hauptaufgaben und Nebenaufgaben. 
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(ii) Aufgaben der Agentur 
 
Das Parlament hat mehrere neue Aufgaben für die Agentur vorgeschlagen; die wich-
tigsten davon betreffen die Ausbildung von Seeleuten, die Bekämpfung des illegalen 
Handels und von seeräuberischen Handlungen sowie die Verschmutzung durch 
Offshore- Erdöl- und -Erdgasanlagen. 
 
 
(a) Ausbildung von Seeleuten 
 
In dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag waren keine spezifischen Aufgaben der 
EMSA in Bezug auf die Ausbildung von Seeleuten vorgesehen. Der Rat hatte den 
Kommissionsvorschlag in seiner allgemeinen Ausrichtung diesbezüglich nicht geändert. 
 
Das Parlament hat jedoch mehrere Abänderungen dahin gehend vorgeschlagen, dass die 
Agentur in die Ausbildung von Seeleuten einbezogen wird: 
 

• Die Agentur sollte die Kommission bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Ausbildung europäischer See-
leute sowie bei der Förderung von Berufslaufbahnen im maritimen Bereich 
unterstützen (Abänderung 35). 

• Die Agentur sollte mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um Daten zu 
Qualifikationen und Beschäftigung von Seeleuten zu sammeln und auszuwerten, 
um einen europaweiten Austausch der besten Methoden im Bereich der Ausbil-
dung von Seeleuten zu ermöglichen (Abänderung 41), um für eine ausreichende 
Abstimmung der Lehrpläne der Ausbildungseinrichtungen zu sorgen, um eine 
möglichst einheitliche Ausbildung sicherzustellen (Abänderung 42), und um die 
Schaffung eines Austauschprogramms zwischen Einrichtungen für die Ausbil-
dung von Seeleuten nach dem Vorbild des Erasmus-Programms zu erleichtern 
(Abänderung 43). 

• Es sollte ein entsprechender Erwägungsgrund in Bezug auf diese Aufgaben 
aufgenommen werden (Abänderung 20). 

 



 
10090/2/12 REV 2 ADD 1  jhe/JHE/hü 6 
 DQPG   DE 

Der Rat stimmt dem Parlament zu, dass die EMSA eine Rolle in Bezug auf die Ausbil-
dung von Seeleuten übernehmen könnte; dies sollte jedoch nicht zu ihren Hauptauf-
gaben gehören, außer soweit es um statistische Aspekte geht, und dabei sollte der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung 
uneingeschränkt Rechnung getragen werden (Artikel 166 AEUV). Dies kommt im 
Standpunkt des Rates folgendermaßen zum Ausdruck: 
 

• Als Hauptaufgabe muss die Agentur die Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten und der Kommission erleichtern, indem sie Daten zu Seeleuten 
sammelt und analysiert, die gemäß der Richtlinie 2008/106/EG über Mindest-
anforderungen für die Ausbildung von Seeleuten6 bereitgestellt und verwendet 
werden (Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe e). 

• Als Nebenaufgabe muss die Agentur gegebenenfalls die Kommission und die 
Mitgliedstaaten unterstützen, indem sie den freiwilligen Austausch bewährter 
Praktiken für die Aus- und Weiterbildung von Seeleuten in der Union erleichtert 
und Informationen über Austauschprogramme der Union bereitstellt, die für 
entsprechende Ausbildungsmaßnahmen relevant sind, und zwar unter uneinge-
schränkter Einhaltung des Artikels 166 AEUV (Artikel 2a Absatz 3 Buch-
stabe c). Diese Bestimmung ist in Erwägungsgrund 31 näher erläutert. 

 
(b) Piraterie 
 
Ähnlich wie bei der Ausbildung von Seeleuten hat die Kommission der EMSA auch 
hinsichtlich der Bekämpfung von Piraterie oder sonstiger rechtswidriger Handlungen in 
Verbindung mit dem Seeverkehr keine Rolle zugewiesen. Der Rat hatte den Kom-
missionsvorschlag in seiner allgemeinen Ausrichtung diesbezüglich nicht geändert. 
 
Das Parlament vertrat jedoch die Auffassung, dass die Bekämpfung von Piraterie und 
"illegalem Handel" eine Hauptaufgabe der Agentur sein sollte. Zu diesem Zweck nahm 
das Parlament drei Abänderungen in den Text auf: 

                                                 
6 ABl. L 323 vom 3.12.2008, S. 33. 
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• Im Zuge der Datenüberwachung und -erhebung durch die Agentur sollten auch 
grundlegende Informationen, beispielsweise über Piraterie, gesammelt werden 
(Abänderung 21). 

• Die Agentur sollte die genaue Position der unter EU-Flagge fahrenden Schiffe, 
die bestimmte Risikogebiete durchkreuzen, an die EU-Marineoperation Atalanta 
weitergeben (Abänderung 22). 

• Die Agentur sollte die von der Kommission und den Mitgliedstaaten durchge-
führten Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels und von seeräube-
rischen Handlungen unterstützen (Abänderung 45). 

 
Der Rat ist sich der zunehmenden Bedrohung durch seeräuberische Handlungen und 
sonstige rechtswidrige Handlungen, die gegen den Seeverkehr gerichtet sind, durchaus 
bewusst, und die Agentur verfügt in der Tat über bestimmte Daten, die diesbezüglich 
nützlich sein könnten. Im Standpunkt des Rates äußert sich dies dadurch, dass die 
Bereitstellung relevanter Schiffsortungs- und Erdbeobachtungsdaten an die zuständigen 
nationalen Behörden und die einschlägigen Einrichtungen der Union als Hauptaufgabe 
der Agentur aufgenommen wird, um Maßnahmen zum Schutz vor Bedrohungen durch 
Piraterie und durch vorsätzliche rechtswidrige Handlungen zu erleichtern. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die Daten ausschließlich auf Ersuchen und unbeschadet des Rechts 
der Mitgliedstaaten und der Union zur Verfügung gestellt werden sollten, wobei die gel-
tenden Datenschutzregelungen und die Verwaltungsverfahren einzuhalten sind, die ent-
weder vom Verwaltungsrat der Agentur oder – in bestimmten Fällen – von der gemäß 
der Richtlinie 2002/59/EG über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Über-
wachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr7 eingerichteten hoch-
rangigen Lenkungsgruppe festgelegt werden (Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b). Die 
Bereitstellung von Daten für die Fernidentifizierung und -verfolgung erfolgt auch 
vorbehaltlich der Zustimmung des betreffenden Flaggenstaats (Artikel 2 Absatz 4 
Buchstabe b letzter Satz). Der Rat hält es für besonders wichtig, dass der Begriff 
"vorsätzliche rechtswidrige Handlungen" verwendet wird, der im Unionsrecht und im 
internationalen Recht etabliert und klar definiert ist. Ferner enthält der Standpunkt des 
Rates eine besondere Bezugnahme auf den Datenschutz; so wurden einige Änderungen 
in Artikel 4 zur sicheren Handhabung und Verarbeitung vertraulicher Informationen 
aufgenommen, die weder die Kommission noch das Parlament vorgeschlagen hatte. 

                                                 
7 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10. 
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Schließlich enthält Erwägungsgrund 32 weitere Anhaltspunkte zur Auslegung der 
genannten Bestimmungen. 
 
(c) Verschmutzung durch Offshore-Erdöl- und -Gasanlagen 
 
Die Kommission hat in ihrem ursprünglichen Vorschlag für die EMSA eine begrenzte 
Rolle bei der Analyse der Sicherheit mobiler Offshore-Erdöl- und Erdgasanlagen vorge-
sehen. Der Rat hatte dies in seiner allgemeinen Ausrichtung als Nebenaufgabe einge-
stuft, die darin bestand, die Kommission bei der Prüfung von Auflagen der IMO und bei 
der Zusammenstellung von grundlegenden Informationen zu potenziellen Gefahren für 
den Seeverkehr und die Meeresumwelt zu unterstützen. Der Rat präzisierte dabei, dass 
die EMSA keine Inspektionstätigkeiten oder Tätigkeiten speziell im Zusammenhang mit 
der Exploration oder Gewinnung mineralischer Bodenschätze durchführen sollte. 
 
Das Parlament hingegen hat zahlreiche Abänderungen in Bezug auf eine derartige 
Verhütung von Verschmutzung vorgenommen. Es schlug insbesondere Folgendes vor: 
 

• Streichung der Worte "von Schiffen verursachten" aus Bezugnahmen auf die 
Verhütung von Verschmutzung (Abänderungen 29, 30, 71 und 73); 

• Streichung des Wortes "mobiler" aus den Bezugnahmen auf die Analyse der 
Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasanlagen (Abänderungen 14 und 33); 

• eine Bezugnahme auf den Nutzen der Fachkompetenz der Agentur bei der 
Erstellung von Leitlinien für die Lizenzvergabe für die Öl- und Erdgasexplo-
ration und -gewinnung (Abänderung 24); 

• die Aufnahme der Verhütung und Bekämpfung von Meeresverschmutzung, 
einschließlich durch Offshore-Erdöl- und -Erdgasanlagen, als Ziel der EMSA 
(Abänderung 29); 

• die EMSA sollte Unterstützung für die Lizenzierung von Öl- und Erdgasexplo-
ration bzw. -gewinnung bereitstellen (Abänderung 37); 

• die EMSA sollte die Mitgliedstaaten bei der Untersuchung von Unfällen mit 
Meeresanlagen (an den Küsten und Offshore), einschließlich Öl- und Gas-
anlagen, unterstützen (Abänderung 47); 
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• die EMSA sollte zwecks Erleichterung der Zusammenarbeit die Vorkehrungen 
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Notfallpläne und die Vorbereitung auf Not-
fallsituationen im Zusammenhang mit Offshore-Öl- und Gasanlagen evaluieren 
(Abänderung 49); 

• die EMSA sollte die Zusammenarbeit ferner dadurch erleichtern, dass sie eine 
unabhängige Kontrolle der die Sicherheit, die Verhütung von Verschmutzung, 
den Umweltschutz und die Krisenpläne betreffenden Seeverkehrsaspekte vor-
nimmt (Abänderung 50). 

 
Der Rat ist im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag überzeugt, dass es durchführ-
bar und angebracht ist, der EMSA eine Rolle bei der Reaktion auf Meeresverschmut-
zung durch Offshore-Anlagen zuzuweisen. Die Agentur verfügt über die Interventions-
kapazitäten zur Durchführung von Säuberungsoperationen nach Ölverschmutzungen, 
ungeachtet dessen, ob die Verschmutzung durch ein Schiff oder durch eine Offshore-
Anlage verursacht worden ist. Ferner besitzt sie die erforderliche Sachkompetenz auf 
dem Gebiet der Verschmutzung durch andere gefährliche und schädliche Stoffe, um 
Staaten zu helfen, die von einer solchen Verschmutzung betroffen sind. Der Rat hält es 
jedoch für verfrüht, der Agentur eine verstärkte Rolle bei der Verhütung der Ver-
schmutzung durch Offshore-Erdöl- und -Gasanlagen zuzuweisen. Wie oben ausgeführt 
sollte die EMSA ihre Tätigkeiten auf die Bereiche konzentrieren, in denen sie über 
bewährte und anerkannte Sachkompetenz und entsprechende Instrumente verfügt. Folg-
lich hat der Rat die Abänderungen des Parlaments zu diesem Punkt nicht in seinem 
Standpunkt übernommen. 
 

Dennoch kommt der Rat einigen Bedenken des Parlaments in seinem Standpunkt ent-
gegen. Insbesondere führt der Rat ein neues, breiter gefasstes Konzept der Meeres-
verschmutzung ein, das Verschmutzung nicht nur durch Öl, sondern auch durch andere 
gefährliche und schädliche Stoffe umfasst (Erwägungsgrund 3). Zu den Hauptaufgaben 
der Agentur wird die Nutzung des CleanSeaNet zur Überwachung des Umfangs und der 
Umweltauswirkungen von Meeresverschmutzungen durch Öl- und Gasanlagen gehören 
(Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe g und Erwägungsgrund 22), was auch mit den Abände-
rungen 15 und 48 des Parlaments im Einklang steht. Als Nebenaufgabe könnte die 
Agentur gegebenenfalls die Kommission bei der Prüfung von Auflagen der IMO und 
bei der Zusammenstellung von grundlegenden Informationen zu potenziellen Gefahren 
für den Seeverkehr und die Meeresumwelt unterstützen (Artikel 2a Absatz 2 
Buchstabe e).  
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Schließlich wird die Kommission ersucht, im Rahmen eines Sachstandsberichts zu 
prüfen, welchen potenziellen Beitrag die Agentur aufgrund ihrer langjährigen und aner-
kannten Sachkompetenz sowie ihrer Instrumente zur Umsetzung eines künftigen 
Gesetzgebungsakts über die Sicherheit der Offshore-Erdöl- und -Erdgasprospektion, 
-exploration und -gewinnung leisten kann, soweit es um die Verhütung der Verschmut-
zung durch Offshore-Erdöl- und -Gasanlagen geht (Erwägungsgrund 44). 
 
(d) Sonstige neue Aufgaben für die Agentur 
 
Der Rat hat die Abänderung 38 des Parlaments mit geringfügigen Änderungen über-
nommen; darin wird der Agentur die Aufgabe zugewiesen, auf Ersuchen eines Mitglied-
staats aus der Inspektion anerkannter Organisationen durch die EMSA resultierende 
sachdienliche Informationen bereitzustellen, um die Überwachung der anerkannten 
Organisationen zu unterstützen, die in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Richtlinie 
2009/15/EG über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und 
-besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden8 im 
Auftrag der Mitgliedstaaten Zertifizierungsaufgaben erfüllen, wobei die Rechte und 
Verpflichtungen des Flaggenstaats unberührt bleiben (Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c). 
Der Rat ist der Ansicht, dass dieser Informationsaustausch durch die Agentur einen 
zusätzlichen Nutzen für den ersuchenden Mitgliedstaat bewirken könnte. 
 
Das Parlament hat mehrere Abänderungen hinsichtlich der Errichtung eines Euro-
päischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen und eng damit verbundener Angelegenheiten, 
wie der "e-Maritime"-Initiative und des Konzepts des "Blauen Gürtels", vorgeschlagen 
(Abänderungen 12, 16, 17, 19, 27, 29 und 33). 
 
Das Parlament hat vorgeschlagen, dass die Agentur die Kommission bei der Entwick-
lung und Umsetzung des Projekts "Blauer Gürtel" unterstützen sollte (Abände-
rungen 16, 17 und 33). Der Rat hatte bereits eine ähnliche Bestimmung in seine all-
gemeine Ausrichtung aufgenommen, allerdings als Nebenaufgabe. Somit ist das Kon-
zept des "Blauen Gürtels" Teil der Nebenaufgaben in Artikel 2a Absatz 3 Buchstabe a 
als eine der Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung des Aufbaus des Europäischen 
Seeverkehrsraums ohne Grenzen. 

                                                 
8 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 47. 
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Darüber hinaus wird der Europäische Seeverkehrsraum ohne Grenzen im Standpunkt 
des Rates unter den Zielen der Agentur (Artikel 1 Absatz 3) und in Artikel 2a Absatz 3 
Buchstabe a sowie in den Erwägungsgründen 15, 17, 28 und 45 genannt. Als Mittel zur 
Verwirklichung dieses Raums ohne Grenzen hält der Rat die Richtlinie 2010/65/EU 
über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der 
Mitgliedstaaten9 für besonders wichtig; daher wird die Agentur als eine ihrer Hauptauf-
gaben die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission erleich-
tern, indem sie die elektronische Datenübermittlung über SafeSeaNet erleichtert und die 
Entwicklung des "einzigen Fensters" (single window) unterstützt (Artikel 2 Absatz 4 
Buchstabe i). Ferner wird sie die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Richtlinie 
unterstützen (Erwägungsgrund 15). 
 
Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag und zur allgemeinen Ausrichtung des Rates 
hat das Parlament vorgeschlagen, dass der Agentur keine Aufgaben im Bereich der Bin-
nenwasserstraßen zugewiesen werden sollten. Der Rat ist jedoch der Ansicht, dass es 
nützlich sein könnte, der Agentur begrenzte und genau definierte Nebenaufgaben zu 
übertragen wie die Bereitstellung sachdienlicher Informationen im Hinblick auf Klassi-
fikationsgesellschaften für Binnenschiffe (Artikel 2a Absatz 2 Buchstabe f und Erwä-
gungsgrund 25) und die Prüfung der Möglichkeiten für einen Informationsaustausch 
zwischen den Binnenschifffahrts- und Seeverkehrsinformationssystemen (Artikel 2a 
Absatz 3 Buchstabe b und Erwägungsgrund 26). Daher hat der Rat diesen Teil der 
Abänderung 33 des Parlaments nicht in seinen Standpunkt übernommen. 
 

                                                 
9 ABl. L 283 vom 29.10.2010, S. 1. 
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(iii) Leitungsstruktur der Agentur 
 

Eines der Hauptziele des Kommissionsvorschlags zur Änderung der EMSA-Verordnung 
ist die Anpassung der Leitungsstruktur der Agentur.  
 
Der Rat ist weitgehend mit dem Ziel des Kommissionsvorschlags, nämlich Anpassung 
der Leitungsstruktur entsprechend den Ergebnissen und Empfehlungen der externen 
Bewertung von Juni 2008, einverstanden. Der Rat kann jedoch nicht allen diesbezüg-
lichen Aspekten des Kommissionsvorschlags zustimmen. Überdies hat das Parlament 
zahlreiche Abänderungen vorgenommen.  
 
Die wesentlichen Unstimmigkeiten zwischen den Organen betreffen die Entscheidungs-
findung für Kontrollbesuche in den Mitgliedstaaten und Inspektionen in Drittländern, 
Bestimmungen über ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern, 
einige Bestimmungen über die Mitglieder des Verwaltungsrats (betreffend Interessen-
konflikte und die Dauer der Amtszeit) und das Verfahren zur Ernennung des Exekutiv-
direktors und seine Amtszeit. 
 
(a) Kontrollbesuche und Inspektionen 
 
Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die Inspektionspolitik durch einen Durchfüh-
rungsrechtsakt, und nicht wie bisher durch einen Beschluss des Verwaltungsrats, fest-
gelegt werden sollte. Hierzu hat das Parlament Abänderungen eingebracht, nach denen 
die Inspektionspolitik durch einen delegierten Rechtsakt bestimmt werden sollte 
(Abänderungen 25, 26, 55, 81, 82 und 83). 
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Nach Ansicht des Rates ist keine dieser Lösungen angemessen. Das derzeitige System 
funktioniert gut, und der Verwaltungsrat ist das am besten geeignete Gremium, um über 
die Methodik für die Kontrollbesuche zu entscheiden. Dennoch hat der Rat eine zusätz-
liche Sicherung für den Fall aufgenommen, dass die Kommission mit der vom Verwal-
tungsrat beschlossenen Methodik nicht einverstanden ist. In diesem Fall muss der 
Verwaltungsrat sie überprüfen und – gegebenenfalls in geänderter Form – in zweiter 
Lesung annehmen, und zwar entweder mit Zweidrittelmehrheit, einschließlich der 
Vertreter der Kommission, oder durch einstimmigen Beschluss der Vertreter der 
Mitgliedstaaten (Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe g und 
Erwägungsgrund 39). 
 

Was die anderen Abänderungen des Parlaments in diesem Kontext betrifft, so hält der 
Rat es nicht für angebracht, die Agentur in die Überprüfung der Umweltverträglich-
keitsprüfungen und die Durchführung von Inspektionen in den Mitgliedstaaten auf 
Ersuchen der Kommission einzubinden (Abänderung 54). Bezüglich der Abänderung 56 
stimmt der Rat zu, dass die Kosteneffizienz der bestehenden Maßnahmen ein wichtiger 
Aspekt der allgemeinen Schlussfolgerungen eines Zyklus von Kontrollbesuchen oder 
Inspektionen ist, aber er hält es nicht für erforderlich vorzuschreiben, dass diese 
Berichte der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, da Vorschriften über die 
Information der Öffentlichkeit an anderer Stelle der Verordnung zu finden sind (siehe 
Artikel 4 Absatz 2 der derzeitigen Verordnung).  
 
(b) Ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern 
 
Der Kommissionsvorschlag enthielt keine spezifischen Bestimmungen über ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Der Rat verwendete in seiner allge-
meinen Ausrichtung bewusst geschlechtsneutrale Formulierungen in Bezug auf den 
Exekutivdirektor (im Einklang mit der derzeitigen Verordnung). Das Parlament brachte 
jedoch einige Abänderungen ein mit dem Ziel, eine ausgewogene Vertretung von Frau-
en und Männern im Verwaltungsrat und bei der Wahl des Vorsitzes, des stellvertreten-
den Vorsitzes und der Vertreter aus Drittländern zu gewährleisten (Abänderungen 8, 88 
und 90). 
 

Der Rat ist selbstverständlich mit dem Grundsatz eines ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen Frauen und Männern einverstanden. Gleichwohl könnte es sich in der Praxis 
als schwierig erweisen, ein optimal ausgewogenen Verhältnis im Verwaltungsrat zu 
gewährleisten, insbesondere bei kleineren Seebehörden. Was die Vertreter aus Dritt-
ländern betrifft, so kann die Union keine Bedingungen für deren Ernennung 
vorschreiben. 
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Der Rat hat jedoch in Artikel 11 Absatz 1 eine Bestimmung dahin gehend aufgenom-
men, dass jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission eine ausgewogene Vertretung von 
Männern und Frauen im Verwaltungsrat anstreben müssen. Zusätzlich enthält Erwä-
gungsgrund 9 die Empfehlung, dass bei der Ernennung von Mitgliedern des Verwal-
tungsrats, bei der Wahl des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes des Verwal-
tungsrats und bei der Ernennung von Abteilungsleitern umfassend berücksichtigt 
werden sollte, wie wichtig die Gewährleistung einer ausgewogenen Vertretung von 
Männern und Frauen ist. 
 
(c) Bestimmungen über die Mitglieder des Verwaltungsrats 
 
Die Kommission hat weder besondere Vorschriften über mögliche Interessenkonflikte 
der Verwaltungsratsmitglieder noch Änderungen der derzeitigen Amtszeit (fünf Jahre, 
einmal verlängerbar) vorgeschlagen. Der Rat hatte in seiner allgemeinen Ausrichtung 
keine Änderung des Kommissionsvorschlags zu diesen Punkten vorgeschlagen. 
 
Das Parlament schlug die Aufnahme einer spezifischen Bestimmung über Interessen-
konflikte vor, wonach die Mitglieder des Verwaltungsrats verpflichtet wären, eine 
Erklärung zu unterzeichnen, aus der hervorgeht, ob direkte oder indirekte Interessen 
bestehen, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. Sie dürften sich ferner nicht 
an Abstimmungen über solche Punkte beteiligen (Abänderung 62). Das Parlament 
schlug ferner vor, die Amtszeit auf vier Jahre mit einmaliger Wiederernennung zu 
verkürzen (Abänderung 63). 
 
Die derzeitige Verordnung enthält bereits eine Bestimmung über Interessenkonflikte für 
die Mitglieder des Verwaltungsrats, die in ihrer Eigenschaft als Vertreter der betrof-
fenen Wirtschaftszweige ernannt wurden (Artikel 13 Absatz 4). Der Rat hält es daher 
für angemessener und einfacher, diese bestehende Bestimmung so zu ändern, dass sie 
für alle Mitglieder des Verwaltungsrats gilt. 
 
Was die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats betrifft, so wird sie im Stand-
punkt des Rates in erster Lesung auf vier Jahre verkürzt, wobei eine Wiederernennung 
jetzt mehrmals möglich ist; damit soll etwaigen Schwierigkeiten Rechnung getragen 
werden, die bestimmte Seebehörden bei der Suche nach geeigneten Bewerbern haben 
könnten (Artikel 11 Absatz 3). 
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(d) Verfahren für die Ernennung des Exekutivdirektors 
 
Derzeit wird der Exekutivdirektor vom Verwaltungsrat ernannt, wobei die Kommission 
das Recht hat, Bewerber vorzuschlagen. 
 
Die Kommission schlug vor, dass sie das ausschließliche Vorschlagsrecht haben sollte. 
Der Exekutivdirektor würde für fünf Jahre ernannt, mit der Möglichkeit einer Wieder-
ernennung für höchstens drei Jahre. Ferner könnte der ausgewählte Bewerber vor der 
Ernennung aufgefordert werden, vor dem zuständigen Ausschuss des Parlaments eine 
Erklärung abzugeben und Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten.  
 
Der Rat akzeptierte in seiner allgemeinen Ausrichtung die vorgeschlagene Amtszeit 
(fünf + drei Jahre). Er war jedoch der Ansicht, dass eine Wiederernennung nur einmal 
möglich sein sollte. Ferner war der Rat anderer Auffassung als die Kommission, was die 
Einbindung des Parlamentsausschusses vor der Ernennung des ausgewählten Bewerbers 
betrifft. Der Rat konnte schließlich ein ausschließliches Vorschlagsrecht der Kom-
mission für Bewerber akzeptieren, führte jedoch mehrere Schutzklauseln ein, um ein 
offenes, faires und transparentes Auswahlverfahren zu gewährleisten. Dazu gehörte die 
Verpflichtung der Kommission, mindestens drei Bewerber vorzuschlagen (Artikel 16 
Absatz 1), und die Benennung eines Beobachters aus den Reihen der Mitglieder des 
Verwaltungsrats, der das Auswahlverfahren der Kommission überwacht (Artikel 10 
Absatz 2 Buchstabe m). Ferner enthielt Erwägungsgrund 42 weitere Anhaltspunkte zur 
Auslegung dieser Bestimmungen, einschließlich einer Bezugnahme auf den Schutz 
personenbezogener Daten. 
 
Das Parlament änderte den Kommissionsvorschlag dahin gehend, dass die Dauer der 
möglichen Verlängerung der Amtszeit auf fünf Jahre ausgedehnt wurde (Abände-
rung 72). Ferner schlug es vor, dass der Parlamentsausschuss stärker in das Auswahl-
verfahren eingebunden werden sollte, indem er eine Stellungnahme zu dem ausge-
wählten Bewerber abgibt, die bei der Ernennung (Abänderung 71) und der erneuten 
Ernennung (Abänderung 72) berücksichtigt werden sollte. 
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In seinem Standpunkt in erster Lesung legt der Rat die Dauer der möglichen Verlän-
gerung der Amtszeit auf höchstens vier Jahre fest. Ferner erteilt er dem Parlament das 
Recht, den ausgewählten Bewerber zu einem Gedankenaustausch einzuladen. Aller-
dings hält der Rat es nicht für angebracht, das Parlament oder den Rat in das Auswahl-
verfahren einzubinden, das der Kommission und den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
der Agentur vorbehalten sein sollte.  
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3. Sonstige Abänderungen des Europäischen Parlaments 
 
Nachstehend wird der Standpunkt des Rates zu anderen, bisher nicht genannten Abänderungen des 
Parlaments dargelegt. 
 

– Bezugnahme auf die Havarien der Öltanker "Erika" und "Prestige" (Abänderungen 1 und 2): 
Der Standpunkt des Rates enthält in den Erwägungsgründen 1 und 2 eine leicht umformu-
lierte Fassung dieser Abänderungen. 

– Erwähnung von Änderungen des Zuständigkeitsbereichs der Agentur als eine der Empfeh-
lungen der externen Bewertung (Abänderung 3): Der Standpunkt des Rates enthält diese 
Abänderung in Erwägungsgrund 4. 

– Bezugnahme auf die Konzentration auf die vorrangigen Aufgaben, auf die knappen Haus-
haltsmittel der Union und auf die Vermeidung von Doppelarbeit bei der Rechtfertigung der 
neuen Aufgaben der Agentur (Abänderung 4): Der Standpunkt des Rates enthält diese 
Abänderung geringfügig überarbeitet in Erwägungsgrund 5. 

– Die Umschichtung des Personals der Agentur sollte in Abstimmung mit den Agenturen in 
den Mitgliedstaaten erfolgen (Abänderung 5), während für die neuen Aufgaben der Agentur 
eine Aufstockung ihrer Ressourcen notwendig ist (Abänderung 7): Der Rat hat diese beiden 
Abänderungen nicht in seinen Standpunkt aufgenommen. 

– Es ist wirksamer, bestimmte Maßnahmen auf europäischer Ebene durchzuführen (Abände-
rung 6): Der Standpunkt des Rates enthält diese Abänderung geringfügig überarbeitet in 
Erwägungsgrund 7. 

– Die Agentur sollte durch die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit mit Dritt-
staaten die Politik der Union für die Sicherheit im Seeverkehr fördern (Abänderung 9): Der 
Standpunkt des Rates enthält diese Abänderung geringfügig überarbeitet in 
Erwägungsgrund 12. 

– Die Agentur sollte mit zusätzlichen kosteneffizienten Maßnahmen das Eingreifen beim 
Eintreten von Meeresverschmutzung, einschließlich der Verschmutzung durch Offshore-
Erdöl- und Erdgasanlagen, unterstützen (Abänderung 10): Der Tenor dieser Abänderung ist 
in Erwägungsgrund 21 enthalten. 

– Die Aufgaben der Agentur sollten klar und deutlich beschrieben werden und sie sollten sich 
nicht überschneiden (Abänderung 11): Der Standpunkt des Rates enthält den wesentlichen 
Teil dieser Abänderung in Erwägungsgrund 6. 
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– Bezugnahme auf die Wirksamkeit der Durchsetzung und der Sanktionen gemäß Richtlinie 
2005/35/EG über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sank-
tionen für Verstöße10 (Abänderung 13): Der Standpunkt des Rates enthält in Erwägungs-
grund 19 eine Aufforderung an die Kommission, Informationen über die Wirksamkeit und 
die Kohärenz der Durchsetzung der genannten Richtlinie vorzulegen. 

– Um zur Schaffung eines "Einheitlichen Europäischen Meeresraums" beizutragen, sollten 
Synergien zwischen den Behörden, einschließlich der Küstenwachen, hergestellt werden 
(Abänderung 18): Der Standpunkt des Rates enthält in Erwägungsgrund 30 die Aufforde-
rung an die Kommission, eine Machbarkeitsstudie darüber auszuarbeiten, wie – unter 
strengen Bedingungen – die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Einrich-
tungen der Küstenwache verbessert werden kann. 

– Die Agentur sollte eng mit dem Sekretariat der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaat-
kontrolle (Pariser Vereinbarung) zusammenarbeiten (Abänderung 23): Der Standpunkt des 
Rates enthält mehrere Bezugnahmen auf die Pariser Vereinbarung, darunter eine über eine 
enge Zusammenarbeit im Interesse der größtmöglichen Effizienz (Erwägungsgründe 33 und 
38, Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe h und Artikel 2 Absatz 5). 

– Bezugnahme auf die Haushaltsordnung (Abänderung 28): Der Standpunkt des Rates enthält 
diese Abänderung geringfügig überarbeitet in Erwägungsgrund 46. 

– Technische Unterstützung der Kommission hinsichtlich der Gefahrenabwehr in Häfen 
(Abänderung 31): Der Rat hat diese Abänderung nicht in seinen Standpunkt aufgenommen. 

– Unterstützung der Kommission bei der Aktualisierung und Ausarbeitung der notwendigen 
Vorkehrungen für die Beteiligung an den Arbeiten bestimmter internationaler und regionaler 
Organisationen (Abänderung 32): Der Rat hat diese Abänderung nicht in seinen Standpunkt 
aufgenommen. Nach Ansicht des Rates sollte die Rolle der Agentur bei der Erleichterung 
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission in diesem Bereich 
auf technische Unterstützung beschränkt sein (Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe h und Erwä-
gungsgründe 34 und 35). 

– Austausch von Informationen mit der Kommission betreffend sonstige Maßnahmen, die 
angesichts der Kompetenzen der Agentur und ihres Fachwissens angemessen sein können 
(Abänderung 34): Der Rat hat diese Abänderung nicht in seinen Standpunkt aufgenommen. 
Praktisch ist sie jedoch durch Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, wenngleich präziser formu-
liert, abgedeckt. 

– Analyse von Forschungsprojekten (Abänderung 36): Der Standpunkt des Rates enthält den 
wesentlichen Teil dieser Abänderung in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c. 

                                                 
10 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 11. 
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– Unterstützung der Kommission bei der Durchführung bestimmter Aufgaben gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 391/2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprü-
fungs- und -besichtigungsorganisationen11 (Abänderung 39): Der Rat hat diese Abänderung 
nicht in seinen Standpunkt aufgenommen. 

– Unterstützung von Maßnahmen bei Verschmutzungen durch die Bereitstellung geeigneter 
technischer Ressourcen (Abänderung 40): Der Standpunkt des Rates enthält den wesent-
lichen Teil dieser Abänderung, mit einer präziseren Formulierung, in Artikel 2 Absatz 3 
Buchstabe d. 

– Bereitstellung von technischem Fachwissen im Bereich des Schiffbaus oder sonstige rele-
vante Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Seeverkehr, um den Einsatz von umwelt-
freundlichen Technologien auszubauen und ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten 
(Abänderung 44): Der Standpunkt des Rates enthält diese Abänderung nicht als solche, aber 
Erwägungsgrund 24 enthält eine Bezugnahme auf einen umweltfreundlicheren Seeverkehr 
im Allgemeinen. 

– Entwicklung und Umsetzung makroregionaler Strategien der Union (Abänderung 46): Der 
Rat hat diese Abänderung nicht in seinen Standpunkt aufgenommen. 

– Durch die Bereitstellung von Statistiken, Informationen und Daten Schaffung der Grundlage 
dafür, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Kosteneffizienz der bestehenden 
Maßnahmen bewerten können (Abänderung 51): Der Standpunkt des Rates enthält diese 
Abänderung in Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe d. 

– Jährliche Übersicht der Vorkommnisse auf See (Abänderung 91): Der Standpunkt des Rates 
enthält den wichtigsten Teil dieser Abänderung in Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c über die 
Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See. 

– Gegebenenfalls technische Unterstützung für die Partnerländer der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik (Abänderung 53): Der Rat hat diese Abänderung nicht in seinen Standpunkt 
aufgenommen, aber der Wortlaut von Artikel 2 Absatz 5 kommt dem Vorschlag des Parla-
ments sehr nahe. 

– Weitere Bedingungen für die Einrichtung von regionalen Zentren (Abänderung 57): Der 
Standpunkt des Rates enthält diese Abänderung geringfügig überarbeitet in Artikel 5 
Absatz 3. 

– Mehrere Abänderungen zur Anpassung der Haushaltsverfahren an die Änderungen der ein-
schlägigen Rechtsakte (Abänderungen 58, 60, erster Teil von Abänderung 68, Abänderun-
gen 70, 74, 75 und 76): Der Standpunkt des Rates enthält alle diese Abänderungen. 

                                                 
11 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11. 
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– Berücksichtigung der Stellungnahmen des Parlaments bei der Verabschiedung der Mehr-
jahresstrategie durch den Verwaltungsrat der Agentur (Abänderung 59), Stellungnahme des 
federführenden Ausschusses des Parlaments bei der Erstellung der Mehrjahresstrategie 
(Abänderung 66) und des Mehrjahrespersonalentwicklungsplans (Abänderung 67) durch den 
Exekutivdirektor, Aussprache mit dem federführenden Ausschuss des Parlaments über das 
jährliche Arbeitsprogramm (Abänderung 68, zweiter Teil): Der Rat hat diese Abänderungen 
nicht in seinen Standpunkt aufgenommen, aber der Standpunkt enthält eine spezifische 
Bezugnahme auf die Berücksichtigung der schriftlichen Stellungnahme der Kommission 
(Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe ca) oder auf die Stellungnahme der Kommission zu diesen 
Dokumenten (Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben a und aa). Außerdem muss der Exekutiv-
direktor dem Parlament und dem Rat Bericht erstatten, insbesondere über den Sachstand 
hinsichtlich der Ausarbeitung der Mehrjahresstrategie und des Jahresarbeitsprogramms 
(Artikel 15 Absatz 3). 

– Angabe der von den Mitgliedern des Verwaltungsrats geforderten Erfahrung und Sach-
kenntnis (Abänderung 61): Der Rat hat diese Abänderung nicht in seinen Standpunkt aufge-
nommen; der Standpunkt enthält jedoch eine Vereinfachung des Wortlauts in Form einer 
allgemeinen Bezugnahme auf Erfahrung und Sachkenntnis auf den in Artikel 1 genannten 
Gebieten, d.h. den Zielen der Agentur. 

– Bestimmungen über die Stimmenanteile der Kommission im Verwaltungsrat (Abänderun-
gen 64 und 65): Der Rat hat diese Abänderungen nicht in seinen Standpunkt aufgenommen. 

– Elemente, die in die externe Bewertung der Agentur aufzunehmen sind (Abänderungen 77 
und 78): Der Standpunkt des Rates enthält diese Abänderungen geringfügig überarbeitet in 
Artikel 22. 

– Machbarkeitsstudie für ein europäisches Koordinierungssystem der nationalen Küsten-
wachen (Abänderung 79): Der Standpunkt des Rates enthält diese Abänderung nicht im ver-
fügenden Teil, aber Erwägungsgrund 30 enthält eine Bezugnahme auf eine solche 
Machbarkeitsstudie. 

– Sachstandsbericht über den Zugewinn an Wirksamkeit durch eine stärkere Integration der 
EMSA und der Pariser Vereinbarung und über die Wirksamkeit bei der Durchsetzung der 
Richtlinie 2005/35/EG (Abänderung 80): Der Standpunkt des Rates enthält diese Abände-
rung nicht im verfügenden Teil. Er enthält jedoch, wie bereits oben angegeben, mehrere 
Bezugnahmen auf die Pariser Vereinbarung (Erwägungsgründe 33 und 38, Artikel 2 
Absatz 4 Buchstabe h und Artikel 2 Absatz 5), und Erwägungsgrund 19 enthält eine Bezug-
nahme auf einen Bericht der Kommission über die Durchsetzung der Richtlinie 2005/35/EG. 
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III. FAZIT 
 

Der Rat hat bei der Festlegung seines Standpunkts in erster Lesung dem Vorschlag der Kom-
mission und dem Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung umfassend Rech-
nung getragen. Hinsichtlich der vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen 
stellt der Rat fest, dass eine beträchtliche Zahl von Abänderungen – ganz, teilweise oder sinn-
gemäß – bereits in seinen Standpunkt in erster Lesung aufgenommen wurden. 
 
 

________________________ 

 




